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K 004 DGB-Bezirksvorstand Sachsen

Beschluss des DGB-Bundeskongresses
Erledigt durch Antrag S 001

Stimmrecht in den Vorständen

Der DGB-Bundeskongress möge beschließen:

Der DGB-Bundeskongress möge beschließen, die Satzungsrechte nach § 11 und § 12 der Satzung des DGB unver
ändert beizubehalten.
Nach § 11 und § 12 der Satzung des DGB sind die Sprecherinnen der Bezirksfrauenausschüsse und der Regionsfrau
enausschüsse stimmberechtigte Mitglieder der jeweiligen Vorstände. Dieses Satzungsrecht muss weiterhin bestehen
bleiben. Gleiches gilt für die Vertreter/innen der Bezirks- und Regionsjugendausschüsse.


